
REVIER- UND JAGDPRAXIS 

Verkürzung von Jagdzeiten, 
Wildfütterung, Ablenkungsfütterung und Kirrung 

Wider die Unordnung 
der Wildbahn (111) • In 

Im dritten und vorerst letzten Teil der Diskussion jagd politisch 
und jagdpraktisch brisanter Themen widmet sich der Autor 
zwei besonders "heißen Eisen". 

Dr. Paul-Joachim Hopp 

N ach der Verordnung des 
Bundesmini~ters für Er
nährung, Landwirt

schaft und Forsten über die 
Jagdzeiten vom 2. April 1977 
und der gemäR § 22 Ahs. I ßjG 
zustande gekommenen Rege
lungen der Bundesländer wer
den in. der Bundesrepublik 
Deutschland bei einzelnen 
Schalenwildarten sowohl 
männliche als auch weibliche 
Stücke bestimmter natürlicher 
Altersklassen im jagdjahr über 
eine Zeitdauer von sechs bi~ zu 
zwölf Monaten bejagt. Läßt 
man das Schwarzwild, dem als 
VertJrSacher erheblicher Wild
schäden auf landwirtschaftlich 
genutzten 

Flächen eine Sonderrolle zu
kommt, auRer acht, reduziert 
sich die läng~te jagdzeit auf 
neun Monate (Rotwild/ 
Schmalspießer: 1. juni bis 28. 
Februar in sechs ßundeslän
dem, wobei in Bremen kein Rot
wild zur Strecke kommt). 

jagdzeiten, die ein hal
besjahr und längere Zeiträu
me umfassen, sind m. E. wild
biologisch infolge der veränder
ten Urnweltverhältnisse nicht 
mehr zu verantworten. Lange 
jagdzeiten tragen auch nicht 
zur Minimierung der Wild
schäden bei, weil das Wild in
folge anhaltenden jagd
druckes länger in seinen Ein
ständen verweilt und dort 
verstärkt zu Schaden geht. 

Jagdzeiten kürzen -
effektiver jagen 
Die Regulierung der Wild be
stände ist durchaus auch bei 
kürzeren jagdzeiten möglich. 
Eine geeignete Methode hierfür 
ist die Ausübung der jagd in 

Zeit~pannen mit un
terschiedlichem 
jagddruck. Peri
oden mit hoher 

jagdinten
sität 

von Zeiten mit 
verhaltener jagd

ausübung. Dabei 
wird auch die Mög
lichkeit des Wech
sels zwischen Ein-

zel- und Gemein
schaftsjagd genutzt. 

Die Zeitabstände der In-

r 

tervalle und die jagdarIen be
stimmen die örtlichen Verhält
nisse. 

Bei einer Neuordnung der 
jagdzeiten sollten Bund und 
Länder eng zusammenarbeiten 
und einheitliche jagdzeiten für 
die natürlichen Altersklassen des 
weiblichen und männlichen Wil
des der einzelnen Schalenwild
arten anstreben. Derzeit benötigt 
der Jäger für die Jagdausübung 
in der ßundesrepublik Deutsch
land ein "Kursbuch der jagdzei
ten", denn von Land zu Land 
gibt es meist unterschiedliche 
Sonderregelungen. 

Aus Tabelle 1 geht hervor, 
daß Jie jagdzeiten meines Vor
schlags in den meisten Fällen 
kürzer sind als diejenigen nach 
der Verordnung des Bundesmi
nisters und den Regelungen der 
Bu ndesländer. 

Die vorgeschlagenen jagd
zeiten für das Schwarzwild 
berücksichtigen die Situation 
der Landwirtschaft und das 
überaus starke Anwachsen der 
Populationen dieser Wild~rt. 
Doch wäre die Bemessung der 
Jagdzeit für führende Bachen 
ein Signal, daß zumindest diese 
Individuen einer Schwarzwild
population mit Vorsicht und 
maßvoll bejagt werden sollen. 
Besonders ältere und starke 
Führungsbachen größerer Rot
ten sind zu schonen. 

. Gut entwickelte Frischlings
bachen können schon im Alter 
von sieben bis neun Monaten 
beschlagen werden. Im Alter 
von zehn bis zwöl f Monaten ist 
der Beschlag nicht selten. Bei ei
ner Tragzeit von 108 bis 120 Ta
gen können die frühbeschla
genen Frischlingsbachen also 



In Gebieten mit hohen Schwarzwild schäden werden auch zukünftig 
Ablenkungsfütterungen und Kirrungen erlaubt bleiben doch auf 
das Wie kommt es an Form: H'."CH E '.', Aoo F 5 H • 

noll) im Frischlingsalter 
(tat~ächliches Lebensalter = 1 
hi~ 12 Monate) frischen (Quel
le: ßtiulc'lIlIallll, LI/tz, Schwar7-
wild, 1990, VEII Deut~l her 
Landwirtschaftsverlag, Berlin). 

Füttern ja, aber ... 
Das Au~bringen von Futtermit
teln zur rlitterung von Schalen-
1(' sowie zur Ablenkung und 
*'".(ung von Schwarzwild ist ein 
besondere~ Problem. Die Di~

kussion des rur und Widers um 
diese drei Fütterungsarten wird 
häufig emotional und umach
lieh geführt. Die Fütterung er
folgt nicht selten entgegen 
aller wildbiologischen Erkennt
nisse und jagdrechtlichen Vor
schriften. Futter wird dem Scha
lenwild nicht nur in Zeiten der 
Äsungsverknappung zur Sllit-
7ung ~eines Energiehaushaltes 
vorgelegt, ~oJ1(lern örtlich 

Schmalspießer stehen in sechs 
Bundesländern nicht weniger als 
neun Monate "unter Dampf". 
Zu lang, meint der Autor dieses 
Beitrages Fora: JO'G'. H •• K.l 

ganzjährig oder nur zur Jagd eit 
bzw. zu hestimmten ]agdterrni
nen (I eiste und Brunft) ausge 
bracht. 

i\blenkungsfulterungen, die 
der Vermeidung von Wildscha 
den durch Schwarzwild auf 
landwirtschaftlich genutzten 
Hächen dienen sollen, werden 
gelegentlich so plaziert, daß sie 
die Sauen zur Bejagung in die 
reldflur locken. 

Kirrungen finden sich in 
manchen Revieren vor zahlrei
chen Hochsitzen . 'iie erreichen 
dort eine fa~t "flächendeckende 

und Südfrüchte mitunter in 
großen Mengen an Fütterungen 
finden, während Fische man
lhe Kirrung 7ieren. 

»Die Regulierung der Wildbestände 
ist durchaus auch bei 

kürzeren Jagdzeiten möglich!« 

Wirkung" und sind oft - wie 
auch die Ablenkungsfütterun
gen - verbot~widrig allen Scha· 
len- ~owie weiteren Wildarten 
zugänglich. 

Die amgebrachten Futter
mittel sind darüber hinaus häu
fig nicht artgerecht. So kann 
man zum Beispiel Backwaren 

Der Verbund der Fütterung 
mit der Jagdausübung ist jagd
politisch fragwürdig. Vielen 
Bürgern ist die Verknüpfung der 
Futtergewährung mit der Tö
tung de~ Wilde~ zuwider. Dieser 
Grund spricht auch gegen eine 
Häufung von Kirrungen, zul11al 
~ie kein ausreichendes Instru-

ment zur Regulierung von 
Schwarzwild populationen sind. 
Amgedehnte Futterungsperi
oden wirken ~iLh udem bela
stend auf die Lebensräume aus. 
Sie verfälschen auf Zeit die Bio 
topkapazität. 

Fütterungsperiode von 
Jagdzeit abkoppeln 
Unter der Voraussetzung zah
lenmäßig angemessener Wild
bestände brauchte in den mei
sten Hevieren DeutKhlands das 
Schalenwild nicht oder allen
falls in der kritischen Phase der 
Nährstoffversorgung im Früh
jahr gefüttert zu werden. Diese 
Regelung hätte außerdem den 
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Vorschlag zur Änderung der Jagdzeiten für Schalenwild in der Bundesrepublik Deutschland 

Wildarten, Empfehlungen Dauer der Jagdzeit in Monaten 

natürliche für Jagdzeiten beim Vorschlag nach der Verordnung des in Bundesländern mit von 

Altersklasse Bundesministers fOr ELF der VO abweichenden 

Jagdzeiten (Rahmen) 

Rotwild 

Kälber 01.08.-31.12. 5 7 6 

Schmaltiere 01.08.-31.12. 5 8 6-7' 

Alttiere 01.08.-31.12. 5 6 -, 
Schmalspießer 01.08.-31.12. 5 9 6-8 

Sonstige Hirsche 01.08.-31.12. 5 6 -
Dam- und Sikawild 

Kälber 01.09.-31.12. 4 6 5 

Schmaltiere 01.08.-31.12. 5 7 5-6 

Alttiere 01.09.-31.12. 4 5 5 

Schmalspießer 01.09.-31.12. 4 5 5-7 

Sonstige Hirsche 01.09.-31.12. 4 5 -
Gamswild 01 .08.-15.12. 4112 4112 -

Muffelwild 01.08.-31.12. 5 6 
Lämmer 7) 
Widder 7 (BRA) 

Schwarzwiid 
Frischlinge 
außer führende Bachen Ganzjährig 12 12 -
Überläufer 
außer führende Bachen Ganzjährig 12 12 71/2(NW) 

Schwarzw. ab Alter 2 J. 
außer führende Bachen 16.06.-31.01. 71/2 7112 6112 (SchH) 

Führende Bachen 16.08.-31.01. 5112 (5 112) 51/2-61/2 

Rehwild 
Kitze 01.09.-31.12. 4 6 5 

Schmalrehe 16.05.-31.12. 71/2 81/2 5-9 

Ricken 01.09.-31.12. 4 5 -
Böcke 16.0S.-31.10. S S S li2(BRA) 

Anmerkungen zur Obersicht: 
Die In Klammern gesetzten Abkürzungen kennzeichnen folgende Bundesländer: 
BRA = Brandenburg, NW = Nordrhein-Westfalen und SchH = Schleswlg-Holstein 
Die geklammerte Dauer der Jagdzeit für führende Bachen bei der VO des Bundesministers für ELF berücksichtigt 
die Schonung der für die Aufzucht der Jungtier notwenigen EIterntiere gemäß § 22 Abs. 4 Satz 1 BJG. 
Die Im Bundesland Sachsen vorgegebene Jagdzeit rOr Elchwild (01.08.-31.12.) könnte bel einer Neuregelung 
der Jagdzeiten unverändert übernommen werden_ 

Vorteil, daß sie bei der gebote
nen Jagdzeitenverkürzung von 
der Jagdausübung weitgehend 
abgekoppelt wäre. 

Unbestritten ist, daß eine Er
haltul1gsfütterung in den Hoch
lagen oder bei bestimmten Not
~tänden auch vor dem Spätwin
ter und der Frühjahrszeit not
wendig ist. Der Gesetzgeber hat 
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dafür die rechtlichen Voraus~et
zungen zu schaffen. 

Nach § 28 Abs. 5 BJG können 
die Länder die Fütterung von 
Wild untersagen oder von einer 
Genehmigung abhängig ma
chen. Hessen z. ß. hat die Wild
fütterung in § 30 seines Jagdge
setzes geregelt. Die dortige Re
gelung befriedigt jedoch nicht. 

Zwar ist in Hessen die Fütterung 
von Schalenwild in der freien 
Wildbahn grundsätzlich nicht 
zulässig, doch kann sie mit Rauh
futter das ganze Jahr über vor
genommen werden. Wer je
doch Rauhfutter zuläRt, der 
muß dem Wild auch genügend 
Saftfutter vorlegen. Die Inter
pretation, daß Rauhfutter auch 

Grassilage beinhaltet, ist falsch. 
Gras~i1age zählt zum Saftfutler. 
Eine Begriffsverwirrung dient 
der Sache nicht. Im übrigen ist 
eine ganzjährige Fütterung von 
Schalenwild nicht sinnvoll, ~ie 
ist geradezu paradox. 

Begriffe klar definieren! 
Schließlich ist zu bemängeln, 
daß in § 30 i\bs_ 2 HjagdG die 
bisherige Unterscheidung von 
Ablenkungsfiitterung lind Kir
rung aufgegeben wird. Statt des
sen wird der Begriff "Lockfütte
rung" eingeführt und vermerkt, 
daß diese Fütterung "zur Ablen-

Der Autor 
Dr. Paul-Joachim Hopp leitete 
von 1965 bis 1992 das Hessi
sche Forstamt Jossgrund 
(Burgjoß). Sein Berufsweg be
gann 1947 in Mecklenburg 
und endete da selbst 1994. 
Nach der Wiedervereinigung 
war er für zweieinhalb Jahre 
Referent für Forstnutzung und 
Holzmarkt beim landwirt
schaftsminister des landes 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Von 1968 bis 1988 versah der 
Forstmann und Jäger das Amt 
des Vorsitzenden beim Rot
wildring Rotwildgebiet Spes
sart. Gleichzeitig war er Sach
kundiger für dieses Gebiet. Als 
Bezirksjagdberater im Bereich 
des Regierungspräsidiums 

- Darmstadt (1977 bis 1991) 
gehörte er dem landesjagdrat 
an . Die hessischen landestro
phäenschauen für die Jagd
jahre 1980 bis 1989 begleitete 
er als Mitglied und leiter der 
Bewertungskommission. 
Weiterhin war er Mitglied im 
Hochwildausschuß des UV 
Hessen (1977 bis 1991) und im 
Schalenwildausschuß des DN 
(1974 bis 1995). 
Durch zahlreiche Nachsuchen 
wurde Hopp auch als Hunde
führer bekannt. Er ist zudem 
Verfasser der im WILD UND 
HUND-Verlag veröffentlichten 
Jagdbücher "Das magische 
Gespann" (1973) und "Weite 
Pürsch" (1984). 
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kung und Bejagung de~ 

Schwarzwildes zulässig" ist. Der 
Gesetzgeber sollte auf fest ste
hende Begriffe, deren Inhalte 
im Gegematz 7urJagdall~ühung 
an Fütterungen stehen, nicht 
ver7ichten und sie keinesfalls 
durch ungenaue Wortschöp
fungen ersetzen. Nachlässigkei
ten im Umgang mit der Sprache 
schmälern die Rechtssicher
heit. 

Unter Berücksichtigung aller 
vorgetragenen Sachverhalte 
wird nachstehend eine Neufas
sung der jagdrechtlichen Be
stimmungen zur Fütterung von 
Schalenwild sowie zur Einrich
tung lind Betreibung von Ab-

C lkungsfütterungen und Kir
.llllgen vorgeschlagen. Sollten 
sich die wesentlichen Elemente 
des Vorschlages gesetzlich ver
ankern lassen, würde ein ge
fährliches Spannungsfeld im 
jagdpolitischen Bereich elimi
niert. Die Lösung des Flilte
rung~prohlems würde gleicher
maßen dem. Wild, dem Wald 
und der Landwirtschaft zugute 
kommen. 

Nach dem Vorschlag umfas
~en die zu Hissigen Fu tterm i ttel 
für das ~chalenwild sowohl 
Rauhfutter als auch Saftfutter. 
:\Is Saftfutter können Grassila
ge, Rüben und Apfeltrester vor
gelt'gt werden. Die Gefahr des 

züglich vom Kabinett 
beschlossenen Entwurf 
zur Änderung des Bun
desjagdgesetzes heißt 
e~ : "Bisher werden Ver
stöße gegen die gelten
den Schonzeitenundif
ferenziert als strafbare 
Handlungen bewertet. 
Dies hat sich dis nicht 
sachgerecht erwiesen. 
Deshalb sollen Abstu
fungen eingeführt wer
den, die sich an der In
tention der einzelnen 
Schonzeitvorschriften 
orientieren, um die jä
ger nicht mit unange
messenen Strafandro-
hungen von der not

Die Forderung, die Jagdzeit auf Rehwild (außer Rehböcke) generell am 31.12. wendigen jagdaus
enden zu lassen, trifft nicht überall auf Zustimmung FOTO: RElNH".O SIEGel übung abzuhalten." 

Allgemein wird damit 
Mißbrauchs der Futtermittel Nr. 15 und Abs. 2 des HjagdG gerechnet, daß das entsprechen-
nach Art, Menge und Zeit be
steht nicht. Die Regelungen 
sind klar, und die normale Fiil
terungsperiode i~t von der jagd
zeit abgekoppelt . Die~e Tren
nung läßt zudem erwarten, daß 
nur unbedingt erforderliche 
Futtermengen ausgebracht wer
den. 

Wie bisher ~ollten Verstöße 
gegen die Fiillerungsregelung 
als Ordnungswidrigkeiten ver
folgt und mit Geldbußen ge
ahndet werden. Auf § 42 Ahs. 1 

wird Bezug genommen . de Gesetz nach der Sommerpau

Akuter Handlungs
bedarf 
Von den in Wull 13 und 14/96 
sowie an dieser Stelle erörterten 
jagdlichen Prohlemen hat nur 
eines Au~sicht, in Kürze gelöst 
zu werden . E~ handelt ~ich um 
die Ahndung von Ver~tößen ge
gen Schonzeitbesti mmu ngen, 
die im Rahmen der Bestand~be
wirtschaftung von Schalenwild 
vorkommen. In ei nem diesbe-

~e in Kraft tritt. Nichtsdestotrotz 
besteht für die anderen fünf l'ro
blembereiche dringender Hand
lung~bedarf. Die radikalen Um
weltveränderungen und das 
schwieriger zu begehende jagdli
che Umfeld erfordern aus wild
hiologi~chen und jagdpoliti
schen Gründen zeitgemäße Lö
sungen. Sie ~olltell bald erarbei
tet werden. Der dreiteilige Auf
satz kann dabei vielleicht .. 
hilfreich ~ein . , 

Vot'schia-g zur Regelung der Fütterung von Schalenwild sowie zur Einrichtung und Betreibung von 
Ablenkungsfütterungen Lind Kirrungen ' 

• Die FOtterung vo ~S{halen
wild In der freien Vy'1Td(;'l;hn Ist 
nich zulässig. Das gilt hicht für 
die FOtterung mit Rauhfutter, 
Grassilage, Raben und Apfeltre
ster In den Mohaten Januar, Fe
bruar, März unq April. Den auf
geführten Futtermitteln dürfen 
keine anderen Futtermittel bei
gegeben werden. . 
• In Jagdbezirken, In denen 
mehr als die Hälfte der bej~gba
ren Fläche in Höhenlagen Ober 
600 m NN liegt, kann mit der 
FOtterung bereits ain 1. Novem
ber begonnen werden. 

• Bel Ereignissen, die aLlf 
großen Flächen zeitweise 
Äsung vernichten oder den Zu
gang zu ausreichender Äsung 
verhindern. kann die Obere 
Jagdbehörde auf Antrag oder 
von Amts wegen für einzelne 
Reviere oder Reviergruppen 
(Hegegemeinschaften) befri
stet Ausnahmen von den Rege
hmgen uhter Abs. 1 und 2 zulas
sen. Solche Situationen kÖnneh 
z. B. durch Waldbrände, über
schwemmungen oder dauer
haft anhaltende Harschbildung 
eintreten. 

• In Gebieten mit starken, von 
Schwarzwild verursachten 
Schäden können mit Genehmi
gung der Unteren Jagdbehörde 
in Jagdbezirken an bestimmten 
Orten für eine bestimmte Zeit 
Ablenkungsfütterungen oder 
Kirrungen für Schwarzwild ein
gerichtet werden. Die Be
schiakung dieser Einrichtungen 
Ist ausschließlich mit Mals und 
Körnerfrucht zulässig. Das Fut
ter Ist so auszubringen, daß es 
nicht von anderem Schalenwild 
aufgenommen werden kann. 
• Ablenkungsfütterungen dür-

fen nur im Wald angelegt und 
betrieben werden. Ihr Mindest
abstand zur nächsten Feldgren
ze muß 250 Meter betragen. In 
einem Um~reis von 200 Metern 
darf an Ablenkungsfütterungen 
die Jagd auf Schalenwild nicht 
ausgeübt werden. 
• Die Anzahl der Kirrungen Ist 
zu beschränken. Je Jagdbezirk 
darf für je angefangehe 250 
Hektar bejagbarer Fläche nur ei
ne Kirrung genehmigt werden. 
An den Kirrungen ist lediglich 
diejagdausübung auf Schwarz
wild erlaubt. 
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